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Beratungsgegenstand 
 
Außenbestuhlung Saftladen vor dem Gebäude Theresienstraße 9 
Außenbestuhlung Augustiner-Bräu Wagner KG vor dem Gebäude Theresienstraße 15 
Außenbestuhlung Hunters vor dem Gebäude Theresienstraße 14 
Außenbestuhlung „Eis Funk„ in der Harderstraße 20   
Außenbestuhlung „Sultanahmet Köftecisi“ in der Ludwigstraße 34 
Außenbestuhlung „Schanzer Steakhaus„ in der Kupferstraße 22 
Außenbestuhlung „Dost Imbiss“ vor dem Gebäude der Mauthstraße 9 
Außenbestuhlung „Jamon & Vino„ vor dem Gebäude der Milchstraße 8 
Außenbestuhlung „M&M Café“ vor dem Gebäude der Milchstraße 10 
Außenbestuhlung „U3 Cocktail Bar„ vor dem Gebäude der Regensburger Straße 284 
Außenbestuhlung „Simitci Cafe“ vor dem Gebäude der Münchener Straße 47 
Außenbestuhlung „Bäckerei Genc„ vor dem Gebäude der Marienplatz 2 
(Referent: Herr Hoffmann) 
 
 
Antrag: 
 
Der Antrag des „Saftladen“, auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude 
Theresienstraße 9, wird vom 01.04.-30.09. genehmigt. 
 
Der Antrag des „Augustiner-Bräu Wagner KG“, auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem 
Gebäude Theresienstraße 15, wird vom 01.04.-31.10. wie von der Verwaltung vorgeschlagen 
genehmigt. 
 
Der Antrag des „Hunters“, auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude 
Theresienstraße 14, wird vom 01.03.-30.10. genehmigt. 
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Der Antrag des „Eis Funk““ auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude 
Harderstraße 20, wird vom 01.03.-31.10. genehmigt. 
 
Der Antrag des Lokals „Sultanahmet Köftecisi“ auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem 
Gebäude in der Ludwigstraße 34 (Corona bedingt vor 36) wird vom 01.01.-31.12. genehmigt. 
 
Der Antrag des „Schanzer Steakhaus“ auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem 
Gebäude in der Kupferstraße 22, wird vom 01.04.-31.10. genehmigt.  
 
Der Antrag des „Dost Imbiss“ auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude in der 
Mauthstraße 9, wird vom 01.03.-31.10. genehmigt. 
 
Der Antrag der „Jamon & Vino“, auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude 
Milchstraße 8, wird vom 01.03.-31.10. genehmigt. 
 
Der Antrag des „M&M Café“ auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude in der 
Milchstraße 10, wird vom 01.04.-31.10. genehmigt. 
 
Der Antrag der „U3 Cocktail Bar“, auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude 
Regensburger Straße 284, wird vom 01.03.-31.10. genehmigt. 
 
Der Antrag des „Simitci Cafe“ auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude in der 
Münchener Straße 47, wird vom 01.04.-31.10. genehmigt. 
 
Der Antrag des „Bäckerei Genc“ auf Genehmigung einer Außenbestuhlung vor dem Gebäude in 
der Marienplatz 2, wird vom 01.04.-31.10. genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Gero Hoffmann 
Berufsm. Stadtrat 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 
(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:   ja    nein 
 
wenn ja, 
 

 freiwillig  gesetzlich vorgeschrieben 

 einstufig  mehrstufig 

 
Wenn bereits bekannt, in welcher Form und in welchem Zeitraum soll die Beteiligung erfolgen: 
 
Bezirkausschüsse wurden beteiligt. 

 
 
 
Kurzvortrag: 
 



Seite 4 

Die Severin Tröger GbR hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche vor dem Anwesen, 
Theresienstraße 9, auf einer Fläche von ca. 25 m² auf dem Gehweg beantragt (Anlage 1). Die 
Genehmigung soll für April bis Oktober erteilt werden. Im vergangenen Jahr wurden keine 
Verstöße gemeldet, der Betreiber hat sich an die Vorgaben gehalten.  
 
Der Verwaltung stimmt der Sondernutzung im beantragten Rahmen uneingeschränkt zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
 
 
Die Augustiner-Bräu Wagner KG hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der Zeit 
vom April bis Oktober vor dem Anwesen Theresienstraße 15 auf einer Fläche von insgesamt ca. 
95 m² beantragt (Anlage 2). 
 
Die Verwaltung weist auf die Bänke und das Kinderspielgerät innerhalb der beantragten Fläche 
hin, welche durch die Bestuhlung in Ihrer Erreichbarkeit eingeschränkt werden. Den jeweils beiden 
Tischen im äußeren Bereich (siehe Anlage 3) stimmt die Verwaltung daher nicht zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde 2020 beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben, in 
der Vergangenheit stimmte der BZA der Außenbestuhlung, wie von der Verwaltung vorgeschlagen 
zu.  
 
 
Der Betreiber des „Hunters“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der Zeit von 
März bis Oktober vor dem Anwesen in der Theresienstraße 14 auf einer Fläche von insgesamt ca. 
9 m² beantragt (Anlage 4). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber 
hat sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Der Verwaltung stimmt der Sondernutzung im beantragten Rahmen zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
 
 
Der Betreiber des  „Eis Funk“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der Zeit von 
März bis Oktober vor dem Anwesen Harderstraße 20 auf einer Fläche von insgesamt ca. 4 m² 
beantragt (Anlage 5). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber hat 
sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
 
 
Der Betreiber des „Sultanahmet Köftecisi“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in 
der Zeit von Januar bis Oktober vor dem Anwesen in der Ludwigstraße 34 (Coronabedingt vor 
Ludwigstraße 36) auf einer Fläche von insgesamt ca. 30 m² beantragt (Anlage 6). Im vergangenen 
Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber hat sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
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Der Betreiber des „Schanzer Steakhaus“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in 
der Zeit von April bis Oktober vor dem Anwesen Kupferstraße 22 auf einer Fläche von insgesamt 
ca. 20 m² beantragt (Anlage 7). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der 
Betreiber hat sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der beantragten Fläche zu. 
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde 2020 beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 
Der Betreiber des  „Dost Imbiss“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der Zeit 
von März bis Oktober vor dem Anwesen Mauthstraße 9 auf einer Fläche von insgesamt ca. 3 m² 
beantragt (Anlage 8). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber hat 
sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 
Der Betreiber des  „Jamon & Vino“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der Zeit 
von März bis Oktober vor dem Anwesen Milchstraße 8 auf einer Fläche von insgesamt ca. 8 m² 
beantragt (Anlage 9). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber hat 
sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 
Der Betreiber des  „M&M Cafe“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der Zeit  
von April bis Oktober vor dem Anwesen Milchstraße 10 auf einer Fläche von insgesamt ca. 3 m² 
beantragt (Anlage 10). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber hat 
sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss I – Mitte wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 
Der Betreiber der  „U3 Cocktailbar“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der 
Zeit von März bis Oktober vor dem Anwesen Regensburger Straße 284 auf einer Fläche von 
insgesamt ca. 4 m² beantragt (Anlage 11). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, 
der Betreiber hat sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss IX – Mailing wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 
Der Betreiber des  „Simitci Cafe“ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der Zeit 
von April bis Oktober vor dem Anwesen Münchener Straße 47 auf einer Fläche von insgesamt ca. 
7 m² beantragt (Anlage 12). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber 
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hat sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss XII – Münchener Straße wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme 
abgegeben. 
 
 
Der Betreiber der „Bäckerei Genc““ hat die Genehmigung einer Außengastronomiefläche in der 
Zeit von April bis Oktober vor dem Anwesen Marienplatz 2 auf einer Fläche von insgesamt ca. 10 
m² beantragt (Anlage 13). Im vergangenen Jahr wurden keine Verstöße gemeldet, der Betreiber 
hat sich an die Vorgaben gehalten. 
 
Die Verwaltung stimmt der Nutzung wie beantragt zu.  
 
Der Bezirksausschuss IX – Mailing wurde beteiligt, es wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 
 
 
 


